
„Kopftuchgesetze“ der Bundesländer 
(Stand: Dezember 2006) 

Baden-Württemberg 
§ 38 II Schulgesetz 

 
Lehrkräfte an öffentlichen Schulen nach § 2 Abs. 1 dürfen in der Schule keine 
politischen, religiösen, weltanschaulichen oder ähnliche äußeren Bekundun-
gen abgeben, die geeignet sind, die Neutralität des Landes gegenüber Schü-
lern und Eltern oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Schul-
frieden zu gefährden oder zu stören. Insbesondere ist ein äußeres Verhalten 
unzulässig, welches bei Schülern oder Eltern den Eindruck hervorrufen kann, 
dass eine Lehrkraft gegen die Menschenwürde, die Gleichberechtigung der 
Menschen nach Artikel 3 des Grundgesetzes, die Freiheitsgrundrechte oder 
die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftritt. Die Wahrnehmung des 
Erziehungsauftrags nach Artikel 12 Abs. 1, Artikel 15 Abs. 1 und Artikel 16 
Abs. 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg und die entspre-
chende Darstellung christlicher und abendländischer Bildungs- und Kultur-
werte oder Traditionen widerspricht nicht dem Verhaltensgebot nach Satz 1. 
Das religiöse Neutralitätsgebot des Satzes 1 gilt nicht im Religionsunterricht 
nach Artikel 18 Satz 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg 
 

Bayern 
Art. 59 II Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 

 
Die Lehrkräfte haben den in Art. 1 und 2 niedergelegten Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag sowie die Lehrpläne und Richtlinien für den Unterricht und die 
Erziehung zu beachten. Sie müssen die verfassungsrechtlichen Grundwerte 
glaubhaft vermitteln. Äußere Symbole und Kleidungsstücke, die eine religiöse 
oder weltanschauliche Überzeugung ausdrücken, dürfen von Lehrkräften im 
Unterricht nicht getragen werden, sofern die Symbole oder Kleidungsstücke 
bei den Schülerinnen und Schülern oder den Eltern auch als Ausdruck einer 
Haltung verstanden werden können, die mit den verfassungsrechtlichen 
Grundwerten und Bildungszielen der Verfassung einschließlich den christlich-
abendländischen Bildungs- und Kulturwerten nicht vereinbar ist. 
 

Berlin 
Gesetz zu Artikel 29 der Verfassung von Berlin 
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Präambel 
Alle Beschäftigten genießen Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Frei-
heit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses. Keine Beschäftigte 
und kein Beschäftigter darf wegen ihres oder seines Glaubens oder ihres 
oder seines weltanschaulichen Bekenntnisses diskriminiert werden. Gleich-
zeitig ist das Land Berlin zu weltanschaulichreligiöser Neutralität verpflichtet. 
Deshalb müssen sich Beschäftigte des Landes Berlin in den Bereichen, in 
denen die Bürgerin oder der Bürger in besonderer Weise dem staatlichen 
Einfluss unterworfen ist, in ihrem religiösen oder weltanschaulichen Bekennt-
nis zurückhalten.  
 

§ 1 
Beamtinnen und Beamte, die im Bereich der Rechtspflege, des Justizvollzugs 
oder der Polizei beschäftigt sind, dürfen innerhalb des Dienstes keine sicht-
baren religiösen oder weltanschaulichen Symbole, die für die Betrachterin 
oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft demonstrieren, und keine auffallenden religi-
ös oder weltanschaulich geprägten Kleidungsstücke tragen. Dies gilt im Be-
reich der Rechtspflege nur für Beamtinnen und Beamte, die hoheitlich tätig 
sind.  
 

§ 2 
Lehrkräfte und andere Beschäftigte mit pädagogischem Auftrag in den öffent-
lichen Schulen nach dem Schulgesetz dürfen innerhalb des Dienstes keine 
sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Symbole, die für die Betrachte-
rin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaft demonstrieren, und keine auffallenden 
religiös oder weltanschaulich geprägten Kleidungsstücke tragen. Dies gilt 
nicht für die Erteilung von Religions- und Weltanschauungsunterricht. 
 

Bremen 
§ 59b IV Schulgesetz 

 
Die öffentlichen Schulen haben religiöse und weltanschauliche Neutralität zu 
wahren. Dieser Verpflichtung muss das Verhalten der Lehr- und Betreuungs-
kräfte in der Schule gerecht werden. Die Lehrkräfte und das betreuende Per-
sonal müssen in jedem Fach auf die religiösen und weltanschaulichen Emp-
findungen aller Schülerinnen und Schüler sowie auf das Recht der Erzie-
hungsberechtigten Rücksicht nehmen, ihren Kindern in Glaubens- und Welt-
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anschauungsfragen Überzeugungen zu vermitteln. Diese Pflichten der Lehr-
kräfte und des betreuenden Personals erstrecken sich auf die Art und Weise 
einer Kundgabe des eigenen Bekenntnisses. Auch das äußere Erschei-
nungsbild der Lehrkräfte und des betreuenden Personals darf in der Schule 
nicht dazu geeignet sein, die religiösen und weltanschaulichen Empfindungen 
der Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsberechtigten zu stören oder 
Spannungen, die den Schulfrieden durch Verletzung der religiösen und welt-
anschaulichen Neutralität gefährden, in die Schule zu tragen. 
 

Hessen 
§ 68 II Beamtengesetz 

 
Beamte haben sich im Dienst politisch, weltanschaulich und religiös neutral 
zu verhalten. Insbesondere dürfen sie Kleidungsstücke, Symbole oder andere 
Merkmale nicht tragen oder verwenden, die objektiv geeignet sind, das Ver-
trauen in die Neutralität ihrer Amtsführung zu beeinträchtigen oder den politi-
schen, religiösen oder weltanschaulichen Frieden zu gefährden. Bei der Ent-
scheidung über das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 und 2 ist der 
christlich und humanistisch geprägten abendländischen Tradition des Landes 
Hessen angemessen Rechnung zu tragen. 
 

§ 86 III Schulgesetz 
 

Zur Gewährleistung der Grundsätze des § 3 Abs. 1 haben Lehrkräfte in Schu-
le und Unterricht politische, religiöse und weltanschauliche Neutralität zu 
wahren; § 8 bleibt unberührt. Insbesondere dürfen sie Kleidungsstücke, Sym-
bole oder andere Merkmale nicht tragen oder verwenden, die objektiv geeig-
net sind, das Vertrauen in die Neutralität ihrer Amtsführung zu beeinträchti-
gen oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Frieden in der 
Schule zu gefährden. Bei der Entscheidung über das Vorliegen der Voraus-
setzungen nach Satz 1 und 2 ist der christlich und humanistisch geprägten 
abendländischen Tradition des Landes Hessen angemessen Rechnung zu 
tragen. 
 

Niedersachsen 
§ 51 III Schulgesetz 

 
Das äußere Erscheinungsbild von Lehrkräften in der Schule darf, auch wenn 
es von einer Lehrkraft aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen ge-



 4
wählt wird, keine Zweifel an der Eignung der Lehrkraft begründen, den Bil-
dungsauftrag der Schule (§ 2) überzeugend erfüllen zu können. Dies gilt nicht 
für Lehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft. 
 

Nordrhein-Westfalen 
 

§ 57 IV Schulgesetz 
 
Lehrerinnen und Lehrer dürfen in der Schule keine politischen, religiösen, 
weltanschaulichen oder ähnliche äußere Bekundungen abgeben, die geeig-
net sind, die Neutralität des Landes gegenüber Schülerinnen und Schülern 
sowie Eltern oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Schul-
frieden zu gefährden oder zu stören. Insbesondere ist ein äußeres Verhalten 
unzulässig, welches bei Schülerinnen und Schülern oder den Eltern den Ein-
druck hervorrufen kann, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer gegen die Men-
schenwürde, die Gleichberechtigung nach Artikel 3 des Grundgesetzes, die 
Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung auf-
tritt. Die Wahrnehmung des Erziehungsauftrags nach Artikel 7 und 12 Abs. 6 
der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen und die entsprechende 
Darstellung christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte oder 
Traditionen widerspricht nicht dem Verhaltensgebot nach Satz 1. Das Neutra-
litätsgebot des Satzes 1 gilt nicht im Religionsunterricht und in den Bekennt-
nis- und Weltanschauungsschulen. 
 

Saarland 
§ 1 Abs. 2a Schulordnungsgesetz 

 
Die Schule unterrichtet und erzieht die Schüler bei gebührender Rücksicht-
nahme auf die Empfindungen anders denkender Schüler auf der Grundlage 
christlicher Bildungs- und Kulturwerte. Der Erziehungsauftrag ist in der Art zu 
erfüllen, dass durch politische, religiöse, weltanschauliche oder ähnliche äu-
ßere Bekundungen weder die Neutralität des Landes gegenüber Schülern 
und Eltern noch der politische, religiöse oder weltanschauliche Schulfrieden 
gefährdet oder gestört werden. 


